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An die Mitglieder des , Eitorf, 24.08,2022

Ausschusses für Kultur, Sport- und Vereinsleben, Veranstaltungen und Ehrenamt

zur

Sitzungsort:

Sitzungstag/-beginn:

EINLADUNG

7. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport- und Vereinsleben, Veranstaltungen und
Ehrenamt

Rathaus, Markt l, großer Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 109

Mittwoch, den 07.09.2022 um 18:00 Uhr

Tagesordnung.

To.-
Pkt.

Beratungsgegenstand Bemerkungen

Öffentlicher Teil

Allgemeine Geschäftsordnungsangelegenheiten

1 Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung

2 Sachstand Sportstätten

3 Künstlerische Gestaltung des Hermann Weber Bad - Schriftzüge unter den
Bildern

Vorlage

4 Weitere Entwicklung der Gemeinäebibliothek Vorlage

5 Einwohnerfragestunde

6 Bekanntgaben

7 Anregungen und Fragen

Nichtöffentlicher Teil

8 Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung

9 Eitorfer Kirmes 2022 - Umgang mit Absagen Mitteilungsvorlage

10 Bekanntgaben

11 Anregungen und Fragen
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Mitfr&andl^che^i Grüßen

Toni $trausfelj

Vorsitzender

^

gesehen:

as«E,

Rainer Viehof

Bürgermeister

/
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Gemeinde Eitorf

DER BÜRGERMEISTER

Eitorf den 11.07.2022 .

Amt 60.1 - Bauverwaltung

Sachbearbeiter/-in: Michaela Lehmacher

ANLAGE

zuTO.-Pkt. A
interne NummerXV/0473/V

^-"
i.v.

<5 ^>'•s,

Bürgermeister Erster Beigeordneter

VORLAGE
- öffentlich -

Beratungsfolge

Ausschuss für Kultur, Sport- und Vereinsleben, 07.09.2022
Veranstaltungen und Ehrenamt

Tagesordnungspunkt:

Künstlerische Gestaltung des Hermann Weber Bad - Schriftzüge unter den Bildern

Beschlussvorschlag:

Der AKSVE beschließt an dem Beschluss XIV/19/66 festzuhalten,

Begründung:

Mit E-Mail vom 01.07.2022 beantragte Künstler Ray Wilkins, der am 07.10.2019-mit der Erschaffung
von acht großen Bilder für das h^ermann Weber Bad beauftragt wurde, die Schriftzüge unter den Bil-
dem statt, wie von diesem Ausschuss in der Sitzung vom 20.11.2018 beschlossen in deutscher Sprache
zu fertigen, nun doch in englischer Sprache formulieren zu dürfen.

Sowohl der Antrag von Herrn Wilkins (Anlage l) als auch der Beschlussaus.zug aus der damaligen Sit-
zung (Anlage 2) sind beigefügt.

An den Gründen für den Beschluss hat sich nichts geändert, daher wird empfohlen, an dem damaligen
Beschluss festzuhalten.

Anlage(n)

Anlage l: Antrag vom 01.07.2022
Anlage 2: Beschlussauszug aus der 19. Sitzung des AKSVE

-  3  -



Anlage 1

Von: RayWilkins [mailto:raywilkins@factoryoffice.de]
Gesendet: Freitag, l. Juli 2022 08:23
An: Buergermeister <Buergermeister@eitorf.de>
Betreff: Antrag an: Der Ausschuss für Kultur, Sport- und Vereinsleben, Veranstaltungen und Ehrenamt

Das MeerLeben-Kunstprojekt macht gute Fortschritte. 5 Bilder hängen jetzt in der HWB und Nummer 6 ist zu 50%
finanziert. Ich bereite jetzt die Worte vor, die unter den Gemälden in Form von Keramikfliesen angebracht werden
sollen. Die Worte sollen die Menschen dazu motivieren, sich der globalen Meeresverschmutzung bewusst zu
werden. Der Ausschuss für Kultur, Sport- und Vereinsleben, Veranstaltungen und Ehrenamt hat entschieden, dass
die Worte in deutscher Sprache sein sollen, aber nach reiflicher Überlegung bin ich der Meinung, dass sie in einer
internationalen Sprache sein sollten, da die globale Meeresverschmutzung ein internationales Problem ist und die
Botschaft hinter dem Kunstprojekt MeerLeben auch ein internationales Publikum erreichen sollte. Dies ist ein
offizieller Antrag für die Erlaubnis, die Worte in englischer Sprache zu entwerfen und in Keramik unter den.Bilder
anzubringen.

Vielen Dank

Have a great day
RayWilkins
Künstler in Eitorf
Mierscheid 2

53783, Eitorf
022439498657 '

1
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Anlage 2

Gemeinde Eitorf
Der Bürgermeister Eitorf, 20.12.2018

An das AmüäMi-Amter 60 .,3

BESCHLUSSAUSZUG

Auszug aus der 19. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Markt und Kirmes vom
20.11.2018:

öffentlich

2. Bürgeranregung: Künstlerische Gestaltung des Hermann-Weber-Bades

Der Vorsitzende Strausfeld-führt in den Tagesordnungspunkt ein und unterbricht die Sitzung um 18:04
Uhr, um Herrn Ray Wilkins das Wort zu erteilen. Die Sitzung wird um 18:06 Uhr wieder aufgenommen.

Herr Utsch teilt mit, dass ihm das Konzept gefalle, es jedoch an der Finanzierung scheitere. Die FDP
werde dem Bürgerantrag auf Umsetzung nicht zustimmen.

Herr Ahr bewertet die künstlerische Gestaltung als positiv, sofern die gesamte Finanzierung durch
Sponsorengelder gedeckt werden könne und die Verwaltung dafür Herrn Wilkins ein entsprechendes
Empfehlungsschreiben zur Verfügung stellen würde.

Herr Fellner lobt das Konzept ebenfalls, sofern die Kosten gedeckt werden können.

Auf Nachfrage von Frau Pipke werden die mitgebrachten Musterbeispiele (Bilder, Skulpturen) von
Herrn Wilkins im Ausschuss herumgereicht.

Frau Pipke fragt nach, ob der AKSMK nur über das Kunstprojekt vorbehaltlich der Finanzierung ent-
scheiden könne. Zudem erkundigt sie sich, ob die Verwaltung bereit sei, ein entsprechendes Empfeh-
lungsschreiben auszustellen bzw. ob es entsprechende Fördermittel (Land/Bund) gäbe.

Herr Sterzenbach antwortet, dass der AKSMK Ober die Beschaffung von Kunstgegenständen ent-
scheide. Ob der Hauptausschuss die Finanzierung beschließe, sei eine andere Sache. Aktuell seien
im Haushalt bzw. Nachtragshaushalt keine Mittel für das Kunstprojekt angemeldet. Grundsätzlich
könne derAusschuss beschließen, dass dem Kunstprojekt unter der aufschiebenden Bedingung, dass
dem Künstler die Sicherstellung der gesamten Finanzierung (Materialkosten, Aufwand, Honorar) über
Sponsorengelder gelinge, zugestimmt werde. Ein Empfehlungsschreiben könne selbstverständlich
von der Verwaltung ausgestellt werden. Aktuelle Fördermittel von Bund oder Land seien derzeit nicht
bekannt. Dies werde bei einem entsprechenden Beschluss seitens der Verwaltung noch einmal ge-
prüft.

Auf Nachfrage von Herrn Scholz äußert Herr Sterzenbach, dass es sich bei der Beschaffenheit der
Kunstobjekte um Materialen handele, die langlebig und auf die Witterung des Schwimmbades abge-
stimmt seien.

Des Weiteren äußern Herr Schätz, Herr Hubert sowie Herr Euteneuer sich dahingehend, dass keine
Mittel im Nachtragshaushalt für die Finanzierung des Kunstprojektes vorgesehen würden. Eine Reali-
sierung des Kunstprojektes stehe daher unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung durch Spenden
sowie Fördergelder gesichert werden könne.

Frau Klein fügt abschließend hinzu, dass ihr der englische Schriftzug „Spring Into Victory" befremdlich
sei. Sie halte deutsche Texte für sinniger.
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Beschluss:

Nr. XIV/19/66

DerAKSMK beschließt, Herrn Wilkins mit der Beschaffung und Anbringung der Kunstgegenstände jm
Hermann-Weber-Bad - wie heute vorgestellt - mit der Modifikation „deutsche statt englische Texte" zu
beauftragen. Der Auftrag an den Künstler steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass ihm die
Deckung des gesamten Aufwandes (Material, Honorar, usw.) durch einwerben von Drittmitteln (priva-
tes Sponsoring und/oder Fördermittel Bund/Land o.a.) gelingt.

Abstimmungserflebnis:

Mehrheitlich beschlossen

12 x ja (1 x FDP, 5 x CDU,3 x SPD, 1 x Bündnis90/GRÜNE, 1 x BfE, 1 x UWG),
2 x Enthaltung (FDP und Bündnis90/GRÜNE),
1 x nein (FDP)
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Gemeinde Eitorf

DER BÜRGERMEISTER

Eitorf, den 03.05.2022

Amt 32.1 - Sicherheit und Ordnung

Sachbearbeiter/-in: Hermann Neulen / Laupa Glensk

ANLAGE

zu TO.-Pkt. (<• ^

interne NummerXV/0395/V

i.v.
c ^—^ ^

Bürgermeister Erster Beigeordneter

VORLAGE
- öffentlich -

Beratungsfolge

Ausschuss für Kultur, Sport- und Vereinsleben, 18.05.2022
Veranstaltungen und Ehrenamt
Ausschuss für Kultur, Sport- und Vereinsleben, 07.09.2022
Veranstaltungen und Ehrenamt
Hauptausschuss 14.11.2022
Rat der Gemeinde Eitorf 05.12.2022

Tagesordnungspunkt:

Weitere Entwicklung der Gemeindebibliothek

Beschlussvorschlag:

Der AKSVE berät über „Maßnahmen zur Kulturförderung, der Erwachsenenbildung ..." (§ 11 Abs. l a
ZustO) als diesbezüglicher Fachausschuss. Der HA ist zum einen der Finanzausschuss, zum anderen
entscheidet er über Anmietung fremden Grundbesitzes (§ 4 Abs. 3 e) ZustO, wobei Empfehlungen der
Fachausschüsse sicher eine Rolle spielen sollten. Die Einbringung des Rates zur Schlussentscheidung
wurde wegen der durchaus grundsätzlichen Bedeutung gewählt.

Begründung:

l Anlass

Durch die Rückabwicklung der Förderung des Umbaus „Theaters am Park" (TaP) in ein Weiterbildungs-
, Kultur- und Bürgerzentrum ist auch die Zukunft der Gemeindebibliothek betroffen. Wie bekannt war
geplant, den bisherigen Standort in derSiegstraße aufzugeben und die Bibliothek in 2023 in dasTaP zu
integrieren. Dies ist nun in absehbarer Zeit nicht mehr realisierbar. Mindestens in den nächsten 5 Jah-
ren, wahrscheinlich bis zu etwa 10 Jahren, ist mit einer Verlagerung nach dort nicht zu rechnen.
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Ziel dessen war nicht nur die Integration in ein nach modernen Gesichtspunkten gestaltetes integrati-
ves Kulturzentrum, sondern auch die Aufgabe des jetzigen Standorts. Die wesentlichen Gründe dafür
sind zum einen der Umstand, dass es sich bei dem Gebäude in der Siegstraße nur um Miteigentum
handelt, was zwangsläufig Entwicklungsmöglichkeiten mit investivem Charakter hemmt. Zum anderen
sollte diese gemeindliche Einrichtung zur Stärkung des Zentralortes und Verbesserung ihrer „Bemerk-
barkeit" deutlich in „die Mitte rücken".

//

Aus diesen Gründen zeigt sich Erörterungs- und dem anschließend Entscheidungsbedarf wohl in die-
sem Jahr- eben mit Blick auf einen sich für 2023/24 andeutenden Doppelhaushalt. Die nachfolgenden
Alternativen sollen dies anstoßen und - nach Beratung im Ausschuss - eine noch folgende Grundsatz-
entscheidung des Rates in der Angelegenheit vorbereiten.

2 Alternativen

Aus Sicht der Verwaltung ergeben sich folgende grundsätzliche Handlungsalternativen für die planbare
Zukunft der Bibliothek:

2.1 Schließung
Der Betrieb einer Bibliothek gehört derzeit nicht zu den pflichtigen Aufgaben einer Kommune der
Größe Eitorfs. Gleichwohl fällt er als freiwillige Aufgabe unter die Daseinsvorsorge, wie in § 8 GO be-
schrieben: „Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die .,. kul-
turelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen." Flankierend erfüllt eine
Gemeindebibliothek ergänzende Ziele der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung-wenn auch
nicht pflichtig, so aber doch von allgemeinen politischen Zielgebungen der Länder gedeckt. Im Rahmen
derer nehmen Bildungsangebote allgemein einen hohen Stellenwert ein.

Weil nicht Pflichtaufgabe, unterlag die Einrichtung den bekannten h^aushaltssparzwängen mit den
heute sichtbaren Folgen (veralteter Medienbestand, wenig zeitgemäße Einrichtung, geringere Öff-
nungszeiten). Auch wenn rein planerisch in 2023 der Schritt aus dem h^aushaltssicherungskonzept
ansteht, ist zu besorgen, dass diese Sparzwänge auch in Zukunft wieder aufleben werden. Vor dem
Hintergrund könnte man überlegen, deshalb die Einrichtung als solche zu schließen, den Standort.
ersatzlos aufzugeben und den Miteigentumsanteil zu verkaufen. Die Einwohnerschaft wäre dann auf
andere Bibliotheken in der Region wie Z.B. in Hennef und Siegburg bzw. die Kath. Bücherei Eitorf zu
verweisen. Die o.g. Ziele würden dann in Eitorf nicht mehr durch gesicherte öffentlich-rechtliche Trä-
gerschaft verfolgt. Eine vor Jahren erfolgte Prüfung der Wahrnehmung dieser Aufgabe in Kooperation
oder unter Übernahme durch kirchliche Trägerschaft endete negativ, hätte aber gleichwohl eine antei-
lige (Mit)trägerschaft der Gemeinde bedeutet.

Im ersten Abwägungsansatz würde die ersatzlose Aufgabe der Einrichtung zwar wirtschaftlichen Auf-
wand ersparen, sich aber in der Gesamtschau auf Eitorf als einziges Mittelzentrum im östlichen Rhein-
Sieg-Kreis und auch mit Blick auf die Einwohnerstruktur sowie die gegebene Schullandschaft eher ne-
gativ auswirken - auch auf die gesellschaftspolitisch vielfach bemängelte nachlassende Lese- und Me-
dienkompetenz.

2.2 Erhalt des Status Quo
Der Standort in der Siegstraße würde aufrechterhalten und im bisherigen, eher bescheidenen Umfang
fortgeführt. Es werden nur die unabweisbaren Reparaturen/ Neubeschaffungen in Auftrag gegeben.
Ambitionen auf einen Wandel in eine zeitgemäße Bibliothek wären nicht zu verwirklichen. Man würde
dann im Übrigen auf eine zukünftige Standortverlagerung und - Verbesserung hoffen oder diese an-
streben, sei es in einem wieder aufgenommenen Projekt TaP, einem Rathausneubau oder in einem
Schulneubau. Wie erläutert erscheint dies vor etwa 2030 ni'cht realistisch und bedeutet auch,dass
eine Erweiterung im Sinne eines inklusiven 'Konzepts (z.B. auch für Flüchtlinge, Migranten, Menschen
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mit Behinderungen) nicht umgesetzt werden kann.

Aufwertung des vorhandenen Standorts
Der Standort in der Siegstraße wird zeitgemäß weiterentwickelt. Hierfür sind aufgrund des Alters des
Gebäudes (> 40 Jahre) und der veralteten Ausstattung erhebliche Haushaltsmittel aufzubringen. Die in
2023 vorgesehenen Mittel von 50.000 € können in dem Zuge nur ein erster, deutlich zu niedriger An-
satz sein. Da die Räume der Bibliothek im Eigentum der Gemeinde stehen, müsste diese anstehenden
Sanierungsbedarf tragen. Neben den Bodenbelägen, Fenstern und Türen stünden dabei auch die Er-
neuerung der Elektroinstallationen (einschließlich IT-Netz) und die Überarbeitung der Sanitärräume
an. Die notwendigen Mittel wären im Bereich des Gebäudemanagements Z.B. in 2023 auszuweisen. .

Die bauliche Sanierung müsste mit einer Attraktivierung der Einrichtung / (IT-)technischen Ausstattung
einhergehen, um die Kundenfrequenz und die Aufenthaltsdauer zu verbessern. Außerdem sollte ein
auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbarerer Rückgabeautomat in die Außenwand / Fensteran-
läge integriert werden. Die hierfür notwendigen Mittel wären unter dem Produkt Bibliothek auszuwei-
sen. Eine bessere Personalausstattung würde diese Alternative abrunden, könnten so doch die Öff-
nungszeiten erweitert und zusätzliche Angebote verwirklicht werden.

2.4 Verlagerung in ein zentrumsnahes Mietobjekt
Um die Bibliothek mehr in den Fokus der Bürgerschaft zu rucken, käme eine Standortverlagerung in
Zentrumsnähe in Betracht. Dazu könnte versucht werden, eine vergleichbar große, attraktiv gestaltete
(Laden)Fläche (> 300 qm) auf Erdgeschossebene (barrierefrei) im Ortskern langfristig anzumieten.

In der Region ist die Stadt Troisdorf, ausgelöst durch eine Kündigung der bis dato angemieteten Flä-
ehe, diesen Weg gegangen. Der Umzug in die Fußgängerzone, in neue helle, zeitgemäße Räume, hat
zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung geführt.

Folgt man dieser Weg, ergäben sich - aufgrund der absehbaren / zu erwartenden Veränderungen in
Bestandsimmobilien im Ortszentrum - kurz- bis mittelfristig Gelegenheiten, eine entsprechende, zent-
rumsnahe Fläche anzumieten. Die Bibliothek könnte dahin umziehen und auch die Aufenthaltsqualität
im Ortskern von Eitorf verbessern. Hohe einmalige Investitionen baulicher Art könnten unterbleiben,
weil diese dem Eigentümer obliegen. Stattdessen wären monatliche Mietzahlungen zu leisten. Eine
höhere Besucherfrequenz, auch durch die bessere fußläufige Erreichbarkeit, wäre zu erwarten. Die
Verwaltung wäre bei dieser Option gehalten, den Markt der gewerblichen Mietangebote im Auge zu
behalten und ggf. rechtzeitig den Abschluss eines Mietvertrages den politischen Gremien vorzuschla-
gen. Damit einhergehend müssten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die veraltete Einrichtung
der Bibliothek grundlegend zu modernisieren.

3 Vorläufiges Fazit und Denkansatz
Die Verwaltung hält das nachfolgende Phasenmodell für einen geeigneten Ansatz:

Phase l - Grundbetrieb

Aktuell wird der Bestand in der Siegstraße mit Blick auf das HH-Jahr 2022 und einen unterbrechungs-
losen Grundbetrieb der Bibliothek aufrechterhalten. Die Mittel für einen solchen Grundbetrieb sind
sichergestellt.

Bei entsprechendem politischem Auftrag würde diese Phase gezielt genutzt, um in 2022/23 ein geeig-
netes Mietobjekt zu finden und zu sichern - auch unter Gesichtspunkten des Haushalts 2023 ff. Die
Aufrechterhaltung des Betriebs in der Siegstraße würde sich dann bezüglich des Aufwands an dieser
Prämisse orientieren können.

Phase2-Mietobjekt
Gelingt in 2023 die Anmietung eines in der Gesamtschau geeigneten Objekts, würde dieses mit einer

-  9  -



Dauer von 5 Jahren, verbunden mit einer Option zur Verlängerung um bis zu weitere 5 Jahre, gemie-
tet, zeit- und objektgemäß ausgestattet und mit dem in der Vergangenheit bereits skizzierten Be-
triebskonzept geführt. Die mobile/technische Ausstattung wie auch das Betriebskonzept könnten vor-
sorglich bereits eine gedachte Phase 3 berücksichtigen.

Diese gewissermaßen aus 5 + 5 Jahren bestehende Phase 2 könnte einerseits die Einrichtung auf einen
zeitgemäßen neuen Stand heben sowie diesen etablieren und stabilisieren. Zugleich wäre Abwägungs-
Zeitraum gewonnen, um Aspekte wie eine Verlagerung der Einrichtung in eine „neue gemeindliche
Immobilie, sei es das umgestaltete TaP, ein Rathaus- oder Schulneubau abzuwägen und zu entschei-
den.

Phase 3 - dauerhafte Lösung
Es wäre dann unter Kenntnis der in Phase 2 eintretenden Entwicklungen und gesammelter Erfahrun-
gen mit einem Mietobjekt die Entscheidung möglich, die Bibliothek in diesem Mietobjekt zu belassen
es oder mit einer Verlagerung in eine Gemeinde-lmmobilie eine Phase 3 für die Gemeindebibliothek
als gedachte dauerhafte Lösung einzuleiten - so, wie es mit dem beschlossenen Umzug in das „Thea-
ter am Park" geplant war.

Die Verwaltung hat bewusst die Vorlage als Mitteilungsvorlage erstellt und die eingangs ersichtliche
Beratungsfolge mit mindestens zwei „Lesungen" im Fachausschuss mit zeitlichem Abstand vorgeschla-
gen. Gleichwohl sind auch bei einer Mitteilungsvorläge aus der Beratung folgende Anträge und Be-
schlussempfehlungen an den Rat nicht ausgeschlossen, sondern in jeder Hinsicht zulässig. Sollten sich
kurzfristig Möglichkeiten zur Anmietung eines geeigneten Objekts zeigen, wird die Verwaltung ggf.
unter Abweichung der geplanten Beratungsfolge dies in den zuständigen Ausschuss einbringen.
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